Die Auftraggeberhaftung (AGH) im Baugewerbe
Zusammengefasst von Mag.Alois Schober, Steuerberater der ABS-Wirtschaftstreuhand GmbH, 4644 Scharnstein. www.abs-beratung.at
Bereits im Jahr 2008 hat der Gesetzgeber mit dem BGBL I Nr.91 den § 67 des ASVG mit den neuen Absätzen a-d beschlossen. In diesen Absätzen ist das Auftraggeberhaftungssystem geregelt worden.

Die Realisierung wurde per Verordnung hinausgeschoben, da die organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen werden mussten.
Seit 1.September 2009 ist es nun so weit: 
Auftraggeber des Bau- und Baunebengewerbes, die Aufträge an inländische Subunternehmer vergeben, müssen für die Sozialversicherungsbeiträge der Subunternehmer die Verantwortung übernehmen.

Dieser Verantwortung werden sie gerecht, indem sie entweder:

· 20% des Werkvertragsbetrages an das Dienstleistungszentrum (DLZ) bei der Wiener GKK abführen oder

· der Subunternehmer  in einer Liste der haftungsfrei gestellten Unternehmen angeführt ist (HFU-Liste). Um sich davon zu überzeugen, kann man kostenlos per EDV unter: www.sozialversicherung.at/agh in die HFU-Liste Einsicht nehmen.

· Besicherung außerhalb des ASVG: Durch eine Bankhaftung kann sich der Auftraggeber jedenfalls gegenüber dem Auftragnehmer absichern.

Umfangreiche Betrügereien von Scheinfirmen haben den Gesetzgeber zu dieser drastischen Maßnahme veranlasst.

Bereits im Jahr 2002 wurde im Umsatzsteuergesetz ( § 19, Abs.1a) eine ähnliche Regelung mit Erfolg eingeführt, die nun auch in ähnlicher Form auf SV-Beiträge ausgeweitet wurde.
Auftragnehmer tun gut daran, sich in die HFU-Liste der haftungsfreien Unternehmen beim DLZ eintragen zu lassen. Dieses Formular kann man unter www.sozialversicherung.at herunterladen und mit den beigefügten 3 Jahresbescheiden für die Umsatzsteuer – in denen Bauleistungen gem. § 19 1a UStG aufscheinen - den Antrag stellen. Die Beitragsnachweise für die letzten 2 Monate und der Kontostand bei den betreffenden Gebietskrankenkassen wird von der SV-Trägern an das DLZ ohnehin übertragen. Die Beiträge müssen bis zum zweitletzten Vormonat einbezahlt sein.

Hinweis: Junge Unternehmen, die keine 3 Jahre nachweisen können, haben somit keine Chance, in die HFU-Liste zu kommen. Dasselbe gilt für Unternehmen, die in den letzten 5 Jahren keine 3 Jahre mit § 19 (1a) -Bauleistungen nachweisen können (siehe die aktuellen Hinweise). 

Ebenso können dubiose Firmen nach Ermessenskriterien der Krankenkassen ausgeschlossen werden. 

In diesen Fällen sollte ein Auftraggeber jedenfalls eine Bankgarantie verlangen.

Auftragnehmer können natürlich die für sie einbezahlten Beträge zur Auszahlung anfordern. Voraussetzung ist, dass keine offenen Beträge bestehen und die aktuellen Beitragsnachweise vorhanden sind. Offene Beträge werden vom Guthaben abgezogen und der Rest ausbezahlt.

Mit dem Formular 15690/5230-3 kann vom IT-Services der Sozialversicherung GmbH (SV-Service-Center) in der Raimundgasse 1, 1020 Wien, die Berechtigung zur Online-Einsicht für Dienstgeber beantragt werden. 

Das wäre im eigenen Interesse wichtig, weil der Auftragnehmer damit beweisen kann, dass er keine unzulässigen Beitragsrückstände hat.

Dienstgebernummer:
Für die Unternehmen des Bau- und Baunebengewerbes werden eigene DG-Nummern (neunstellig) vergeben. Die sind bei allen Angelegenheiten der Auftraggeberhaftung anzuführen. Nachdem sie einheitlich für das ganze Bundesgebiet gelten (ähnlich der UID-Nummer oder der Firmenbuchnummer), sollten sie auch auf den Firmenpapieren angeführt werden.

Diese Nummer ist nicht mit den regionalen Beitragsnummern (je nach Krankenkassa eines Bundeslandes) zu verwechseln. Diese gelten für die jeweilige GKK weiter, ebenso, wie die Versicherungsnummern der Dienstnehmer.

Unternehmen die jemals ein Beitragskonto bei einer österreichischen GKK hatten, haben automatisch eine DG-Nummer erhalten. Diese ist evident.

Es muss daher kein separater Antrag auf Erteilung dieser Nummer gestellt werden.

Einige aktuelle Auskünfte und Hinweise zur AGH:


· Nachweis für HFU-Eintragung:
Anstelle des fehlenden Jahresbescheides vom Vorjahr können auch die Umsatzsteuervoranmeldungen vorgelegt werden (Auskunft: DLZ).
Laut sv - servicecenter genügt es, in drei Jahren derartige Umsätze (nicht ausschließlich) zu haben . Wichtig sind dem DLZ auch die Einbringungsnachweise  für die bezahlte USt (Bankbeleg, Kontoauszug FON, Lastschrift) Die 3 Jahresnachweise für Umsätze gem. § 19 (1a) UStG können innerhalb der letzten 5 Jahre und im aktuellen Jahr gelegen sein (Auskunft: DLZ)

· Sogenannte „Vorschreibebetriebe“, denen die GKK die Beiträge vorschreibt, haben keinen Beitragsnachweis. Es genügt hier die Meldung, die von der GKK automatisch an das DLZ gemacht wird (Auskunft: DLZ).

· Auch Unternehmen, die nur geringfügig Beschäftigte oder freie Mitarbeiter haben, können in die HFU-Gesamtliste aufgenommen werden.

· Wird ein Unternehmen aus der HFU-Liste gestrichen, so steht der Ablehnungsgrund dabei (z.B. keine DN, keine Bautätigkeit). Das ist deshalb wichtig, weil es mit dieser Begründung und diesem Nachweis auch keine AG-Haftung gibt.
Liegen keine Beitragsnachweise vor, weil es keine DN gibt, so gilt auch die Haftungsbestimmung nicht (Auskunft: DLZ). In diesen Fällen könnte es sinnvoll sein, einen Antrag zu stellen, damit ein Ablehnugnsschreiben mit Begründung kommt.

· Fallen sämtliche Dienstnehmer weg, so wird das Unternehmen aus der HFU-Liste gestrichen. Und es wird bei Neueinstellungen ein erneuter Antrag erforderlich.

· Formulare können unter: www.sozialversicherung.at/agh oder www.wgkk.at heruntergeladen werden.

· Die Haftung des Auftraggebers kommt einer Ausfallshaftung nach § 1355-1356 gleich und nicht einer Bürge- und Zahlerhaftung nach § 1357 ABGB.

· Für ausländische Unternehmen gilt die AGH nicht. Es sei denn, die Dienstnehmer unterliegen österreichischem SV-Recht, indem sie mehr als 12 Monate im Inland beschäftigt sind.

· Termin 1.9.2009: Ist für alle Zahlungen ab 1.9.gültig. Das Auftrags- oder Rechnungsdatum ist unbedeutend. Die AGH gilt also auch für ältere Aufträge.

· Die  Dienstgebernummer sollte in Zukunft wie die UID-Nummer und FB-Nummer auf den Firmenpapieren angeführt werden.

ANHANG:

Grafische Darstellungen der Auftraggeberhaftung  mit deren Wechselwirkungen 

wurden von unserer Kanzlei gestaltet.

In zwei Schaubildern werden die Auswirkungen aus der Sicher eines Auftraggebers und eines Auftragnehmers dargestellt.
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	Geltendmachung über Handelsgericht bei erfolgloser Exekution oder Insolvenz v. Auftragnehmer § 67 a Abs. 13 ASVG


Daten:

1) DLZ-agh: Dienstleistungszentrum Auftraggeberhaftung, Wienerbergerstr. 15 – 19, PF 6000, 1100 Wien, Tel.: 050/1246200, Fax: 6201
2) Dienstgebersuche: www.sozialversicherung.at/agh Auskünfte unter: www.wgkk.at
3) Beitragskonto-Onlineeinsicht: über WEBEKU (Antrag an IT-Services der SV-GmbH, Raimundgasse 1, 1020 Wien), SV-servicecenter @itsv.at , Fax: 050/1246201
4) Dienstgebernummern: 9-stellig

5) Bürgerkarte – Info: www.buergerkarte.at
6) HFU = Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen

ABS-Wirtschaftstreuhand GmbH, 4644 Scharnstein:   www.abs-beratung.at                                                                                                                                                                                                              Scharnstein, 03.09.2009
Grafik 2 für Auftragnehmer

Auftraggeberhaftungs-Gesetz im Baugewerbe nach  BGBL I/Nr. 91/2008 
(§ 67 a – d ASVG)

	
Auftragnehmer





	Inländ. Firma od.

Niederlassung in Österreich
	
	Ausl. Firma Entsendung DN

weniger als 12 Mon. öst. SV-Recht nicht anzuwenden
	
	Gesetz gilt nicht


	Aufnahmeantrag in HFU-Liste
	                       
	kein Aufnahmeantrag, kein Eintrag

	
Auftragnehmer wird aus HFU-Liste gestrichen

	
	
Aufnahme in HFU-Liste wird verweigert



                                                                                                                      
	+ Mind. 3 Jahre Unternehmer gem.( § 19 1a USTG)
+ alle SV-Anträge bis zum 2. vorangeg. Monat

+ Beitragsnachweise für d. letzten 2 Monate liegen vor

	Bescheid vom KV-Träger anfordern


	Berufungsmöglichkeit beim jew. Landeshaupt.

(Monatsfrist)§412 ASVG


	Eintrag erfolgt tagfertig DLZ bei WGKK

	 Guthabensauszahlung

schriftl. Antrag DLZ

	  Auftraggeber darf nur 80% bezahlen oder haften für 20% im Nichteinbr.Fall


                                                                         

	Auftraggeber darf zu 100% an AN bezahlen

	Stattgabe


	alle SV-Beitragskonten ausgeglichen + Beitragsnachweis vorhanden

	SV-Konten nicht ausgeglichen oder BN fehlen

	Ablehnung




	Auszahlung
	
	Keine Auszahlung bzw. Saldierung


ABS-Wirtschaftstreuhand GmbH, 4644 Scharnstein    www.abs-beratung.at                                                                                                                                                                                                                       Scharnstein, 03.09.2009 

